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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §9;

Rechtssatz

Eine Verbindlichkeitsrückstellung darf nicht gebildet werden, wenn sich die ungewisse Verp6ichtung auf

aktivierungsp6ichtige Aufwendungen bezieht. Künftige Abschreibung darf nicht im Wege der Rückstellung

vorweggenommen werden (Hinweis Hofstätter/Reichel, EStG 1988, § 9 Tz 44 und insbesondere Tz 68).
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